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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme aus der Öffentlichkeit vom 15.07.2021 

bezüglich der Aufstellung des Bebauungsplanes „Östlich des Darfelder Markt“ im 

Ortsteil Darfeld 

  

Anlage II zur SV X/193 

 
Zu 1.: 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Lärmbelastung in Folge der Ausweisung als 
„Urbanes Gebiet“ werden zurückgewiesen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bundesrat im Rahmen der Anpassung der TA Lärm nur 
dem Tagesrichtwert von 63 dB(A) zugestimmt, einen Richtwert von 48 dB(A) nachts dagegen 
abgelehnt hat. Für Urbane Gebiete gilt stattdessen ein Richtwert von 45 dB(A) nachts, wie er 
bereits für Kern-, Dorf- und Mischgebiete in der TA Lärm vorgegeben ist. Am Tage kommt es 
gegenüber den vorgenannten Gebieten zu einer geringen Erhöhung des Richtwertes um 3 
dB(A). Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind dennoch sichergestellt. Mit der 
Festsetzung eines „Urbanen Gebietes“ gem. § 6a BauNVO entlang des „Darfelder Markt“ und 
der „Höpinger Straße“ soll die gewachsene Nutzungsstruktur mit ihrem hohen Anteil an Wohn-
nutzung berücksichtigt und langfristig gesichert werden. In Abwägung mit dem Ziel, die 
angrenzenden Bereiche weiterhin für zentrale Nutzungen des Ortskerns mit einem gleichzeitig 
hohen Anteil an Wohn-nutzungen zu sichern, wird die Festsetzung eines „Urbanen Gebietes“ 
mit den zugehörigen Richtwerten gem. TA Lärm beibehalten.  
Unter dem Gesichtspunkt der Wertminderung kommt ein Abwehranspruch nur dann in 
Betracht, wenn die Wertminderung die Folge einer dem Betroffenen unzumutbaren 
Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks ist. Auf die Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts wird verwiesen: „Einen allgemeinen Rechtssatz des Inhalts, 
dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung bewahrt zu werden, 
gibt es nicht.“ (BVerwG, Entscheidung vom 13.11.1997, Az. 4 B 195/97). 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  
 
Zu 2.:  
Die Hinweise in Bezug auf Starkregenereignisse werden zur Kenntnis genommen. Durch die 
Aufstellung des Bebauungsplanes wird keine erstmalige Inanspruchnahme von Flächen 
vorbereitet. Es bestand bereits die Möglichkeit der Genehmigung von Vorhaben nach § 34 
BauGB. 
 
Das Plangebiet ist über die bestehenden Kanalisationsanlagen in den umliegenden 
Verkehrsflächen (Darfelder Markt, Pfarrer-Wiedenbrück-Straße, Bachstraße, Höpinger 
Straße) an die Mischwasserkanalisation angebunden. Das im Plangebiet anfallende 
Schmutzwasser kann direkt in die vorhandenen Kanalisationsanlagen eingeleitet werden. 
Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist aufgrund der örtlichen Bodenverhältnisse 
nicht möglich. 
Bei Neubauvorhaben ist für das anfallende Niederschlagswasser zu prüfen, ob es im Hinblick 
auf die Leistungsfähigkeit der bestehenden Kanalisationsanlagen (Mischwasser) möglich ist, 
das anfallende Niederschlagswasser über den bestehenden Mischwasserkanal zu entsorgen. 
Ist dies nicht möglich so wird eine gedrosselte Einleitung des Niederschlagswassers in die 
benachbarte Vechte erforderlich. Sollte eine direkte Zuleitung zur Vechte baulich nicht möglich 
sein, ist auf anderem Wege ein ausreichendes Rückhaltevolumen (z.B. Zisternen) vorzusehen. 
Der entsprechende Nachweis ist im Rahmen des bauordnungsrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens zu erbringen.  
Die Ausführungen werden in der Begründung ergänzt.  
 
Der Anregung, konkrete Aussagen über den Umgang mit Niederschlagswasser zu ergänzen, 
wurde gefolgt.  
 



Zu 3.:  
Der Anregung, die Beschreibung der ökologischen Wertigkeit zu prüfen, wird gefolgt und 
entsprechend im Umweltbericht angepasst. 
Die Hinweise in Bezug auf das mögliche Artenvorkommen werden zur Kenntnis genommen 
und in die Artenschutzprüfung eingestellt. 
Die Bedenken hinsichtlich des voraussichtlichen Habitatverlustes werden mit Hinweis auf die 
Ergebnisse der Artenschutzprüfung nicht geteilt. Unter Berücksichtigung der dort empfohlenen 
Maßnahmen und unter Einhaltung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelungen sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen mit Umsetzung der Planung zu erwarten. 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
 
Zu 4.:  
Die Bedenken hinsichtlich einer Beeinträchtigung der privaten Imkerei durch die vorliegende 
Bauleitplanung werden zurückgewiesen. Die private Imkerei ist im Rahmen der Planung 
weiterhin zulässig. Der Bebauungsplan verfolgt das Ziel einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung. Die Errichtung baulicher Anlagen auf den benachbarten Grundstücken ist gem. 
§ 34 BauGB bereits heute zulässig.  
Auch wird kein Konflikt zwischen einer angestrebten maßvollen Nachverdichtung und der 
privaten Imkerei gesehen. Es wird beispielsweise auf den allgemeinen Trend der letzten Jahre 
verwiesen, sogar in Großstädten Bienen zu halten („Urban Beekeeping“). 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
 
Zu 5.:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Entlang der Höpinger Straße wird eine offene 
Bauweise festgesetzt. In der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem 
Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die festgesetzten 
überbaubaren Flächen orientieren sich entlang der Grenze zwischen den Flurstücken 435 und 
4396 an den bestehenden Bebauungskanten. Ein Anbauen an die seitlichen 
Grundstücksgrenzen ist hier planungsrechtlich zukünftig nicht möglich.  
Die Bedenken, dass an das Grundstück des Einwenders angebaut werden könnte, werden 
zurückgewiesen.  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 


